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»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 5 ZustG Zustellverfugung

ZustG - Zustellgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2023

§5.

Die Zustellung ist von der Behorde zu verfigen, deren Dokument zugestellt werden soll. Die Zustellverfigung hat den
Empfanger moglichst eindeutig zu bezeichnen und die fur die Zustellung erforderlichen sonstigen Angaben zu
enthalten.

In Kraft seit 01.01.2008 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/zustg/paragraf/5
file:///

	§ 5 ZustG Zustellverfügung
	ZustG - Zustellgesetz


